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Auszug aus dem Protokoll 
 
 
 
Sitzungsdatum Traktandum Beschlussnummer Geschäftsnummer Ordnungsnummer 

29.03.2023 7 21 2952 00.06.04 

 
 
Motion Markus Wüest (SP) und Mitunterzeichnende betreffend «Bericht zur Entwicklung 
von Steuererträgen und Bevölkerung», Erheblicherklärung 
 
 
Ausgangslage 
 
Am 30. November 2022 wurde folgende Motion eingereicht: 
 
Erstunterzeichner: Markus Wüest (SP) 
Mitunterzeichnende: Karin Steiner (SP), Petra Spichiger (SP), Esther Schwarz (SP), Armin Thom-

men (GLP), Andreas Buser (GLP), Hans-Jörg Rothenbühler (Die Mitte), Sarah 
Hadorn (GLP) 

 
«Antrag 
Parallel zum nächsten Finanzplan soll die Entwicklung der Steuererträge und der Bevölkerung in Zol-
likofen über die letzten ca. 20 Jahre ausgewertet und dargelegt werden. 
 
Anlässlich der GGR-Sitzung vom 26.10.2022, Traktandum Finanz- und Investitionsplan 2023 - 2027 
sind diverse Haltungen zur Entwicklung der Gemeindefinanzen ausgetauscht worden. Zur Entwick-
lung in den vergangenen Jahren sind allerdings nur wenige Informationen aufbereitet verfügbar. So 
ist die Bevölkerung von Zollikofen in den letzten Jahren stark gewachsen, was wiederum auch zu-
sätzliche Ausgaben (z.B. Schulhäuser) aber auch Einnahmen (z.B. zusätzliche Steuerzahler/innen) 
zur Folge hatte. Als Grundlage für die künftige Diskussion der Finanzplanung soll eine Analyse der 
Steuererträge nach Anzahl natürlicher und juristischer Personen in verschiedenen Steuerklassen vor-
gelegt werden. Diese Analyse soll über einen Zeitraum von ca. 20 Jahren rückwirkend (z.B. alle fünf 
Jahre) dargestellt werden. Parallel dazu soll auch die jeweilige Anzahl an in Zollikofen registrierten 
Personen (natürlich/juristisch) aufgezeigt werden. Auf dieser Grundlage kann die Änderungsdynamik 
bei den Gemeindefinanzen der vergangenen 20 Jahre aufgezeigt werden. Ziel ist, dass die künftigen 
Änderungen und Entwicklungen gut eingeordnet und diskutiert werden können. Der Gemeinderat soll 
selbstständig entscheiden, welche Aufteilung und Periodizität für eine derartige Analyse und Auswer-
tung als sinnvoll und machbar erachtet wird. Die Auswertung soll dem GGR parallel zum nächsten 
Finanzplan vorgelegt und diskutiert werden können.» 
 
 
Antwort Gemeinderat 
 
Formelles 
Gemäss der Fragestellung handelt es sich bei der vorliegenden Motion um eine sogenannte Richtlini-
enmotion im abschliessenden Zuständigkeitsbereich des Gemeinderats gemäss Artikel 49 Absatz 2 
der Gemeindeverfassung und Artikel 35 Absatz 2 und 3 der Geschäftsordnung des Grossen Gemein-
derats. Der Gemeinderat hat bei Richtlinienmotionen einen recht grossen Spielraum in der Umset-
zung. Entscheid und Verantwortung bleiben beim Gemeinderat. Die Abschreibung erfolgt nach der 
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Behandlung des vorliegenden Berichts gemäss Artikel 35 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Parla-
ments stillschweigend (ohne formellen Parlamentsbeschluss). 
 
Allgemein 
Für die finanzielle Planung der Gemeindefinanzen stützt sich die Finanzverwaltung auf die Anzahl 
Einwohner/-innen. Die Bevölkerungsentwicklung wird unter Zuhilfenahme der bekannten und sich 
abzuzeichnenden Bautätigkeiten als jährliche Prognosewerte in die Planberechnungen einbezogen. 
Die Zahl der steuerpflichtigen natürlichen und juristischen Personen basieren auf dem Steuerregister. 
Die Steuererträge der vorangehenden Jahre gepaart mit den wirtschaftlichen Faktoren wie Teuerung, 
Arbeitsmarkt, Lohnentwicklung usw. bilden eine weitere Grundlage für die Berechnung des Steuerer-
trags. Die Zahl der Einwohner-/innen und Steuerpflichtigen sowie die Steuererträge sind massgeben-
de Parameter für die rollende Finanzplanung. Die allgemeine Wirtschaftslage und die kantonale 
Steuerpolitik wirken sich unmittelbar auf den Steuerertrag der Gemeinde aus. Die massgebenden 
Parameter werden jährlich aktualisiert und im Vorbericht zum Finanzplan dokumentiert. 
 
Die Finanzverwaltung erstellt in der Beilage «Zahlen und Tabellen» zum Jahresbericht über die Ent-
wicklung der Zahl an Steuerpflichtigen und der steuerbaren Einkommens- und Vermögensstruktur 
eine tabellarische Übersicht. Die Anzahl der Steuerpflichtigen wie auch die Einkommen und Vermö-
gen in den verschiedenen Einkommenstaxationen sind dabei ersichtlich. Die Kantonale Steuerverwal-
tung stellt diese Auswertung den Gemeinden zweimal jährlich (März und September) zur Verfügung. 
Die letzten aussagekräftigen Daten stützen sich auf das Steuerjahr 2020 der kantonalen Auswertung 
vom September 2022. Aus dem vergangenheitsbezogenen Datenmaterial können Entwicklungsten-
denzen erkannt und Erkenntnisse für bisherige und künftige Planungen abgeleitet bzw. gewonnen 
werden. Die vergangenen und aktuellen Einwohnerzahlen werden auf der Website der Gemeinde 
beim Gemeindeporträt unter «Zahlen und Fakten» veröffentlicht. Die Analyse der Grundlagendaten ist 
Teil für die jährliche finanzielle Planung des Gemeindefinanzhaushalts. Für die Prognose des Steu-
erertrags sind insbesondere die aktuellen Gegebenheiten (korrekte «Absprungbasis») und die Ent-
wicklungstendenzen zu berücksichtigen. Die Gemeindeentwicklung und die wirtschaftlichen Einflüsse 
unterliegen einem raschen Wandel und wirken auf die Gemeinde. Deshalb wird die Finanzplanung 
auch jährlich aktualisiert. Die genannten Parameter dienen demnach als wichtige Berechnungs- und 
Plangrundlagen, sind auf die neusten Trends zu aktualisieren und demnach als Prognoseannahmen 
zu verstehen. 
 
Erläuterungen zu den Auswertungen (vgl. Beilagen) 
Die Kantonale Steuerverwaltung hat für die Gemeinde eine Auswertung über die Einkommens- und 
Vermögenssteuern nach Klassen der letzten 20 Jahre der natürlichen Personen gemacht (vgl. Beila-
ge 1 und 2). Die Gemeinde kann diese Auswertung nicht selber vornehmen, da sie nicht über sämtli-
ches Datenmaterial verfügt. Die erste Auswertung ist ab dem Jahr 2002 möglich, da im Jahr 2002 die 
Umstellung von der Vergangenheits- zur Gegenwartsbemessung stattgefunden hat. Die Werte sind 
anschliessend in Abständen von jeweils fünf Jahren ersichtlich. 
 
Für die juristischen Personen ist eine detaillierte Auswertung über die Gewinn- und Kapitalsteuern 
nach Klassen der letzten 20 Jahre nur bedingt möglich (vgl. Beilage 3 und 4). Etliche juristische Per-
sonen sind in den Steuerjahren noch nicht definitiv bearbeitet bzw. veranlagt. Die Korrekturen erfol-
gen jeweils in den Folgejahren. In der Auswertung bzw. Statistik sind die Anteile der Gemeindesteuer-
teilungen zu Gunsten bzw. zu Lasten der Gemeinde nicht berücksichtigt. In vielen Fällen kann die 
Kantonale Steuerverwaltung mehrere Steuerjahre im selben Jahr veranlagen. Besondere steuerliche 
Ereignisse werden vielfach in den Folgejahren berichtigt. Die Statistik der Steuererträge nach Steuer-
jahr hat daher keine besondere Aussagekraft bzw. ist als Datengrundlage nicht sonderlich dienlich. 
Die erste Auswertung der Kantonalen Steuerverwaltung ist ab dem Jahr 2002 möglich, da im Jahr 
2002 die Umstellung von der Vergangenheits- zur Gegenwartsbemessung stattfand. Die Werte sind 
anschliessend in Abständen von jeweils fünf Jahren ersichtlich. 
 
In einer separaten Übersicht ist die Entwicklung der Anzahl Einwohner/-innen und die Zahl der natür-
lichen und juristischen Personen abgebildet (vgl. Beilage 5). 
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Schlussbemerkungen 
In der Beilage «Zahlen und Tabellen» zum Jahresbericht wird jeweils die Zahl der steuerpflichtigen 
Personen, der massgebende Steuerertrag für den Finanzausgleich im Vergleich mit anderen Ge-
meinden sowie die Einkommens- und Vermögensstruktur natürlicher Personen vom Rechnungsjahr 
bzw. Vorjahr abgebildet. Mit der vorliegenden Auswertung der Kantonalen Steuerverwaltung über die 
letzten 20 Jahren wird dem Ansinnen des Motionärs entsprochen und die vergangenheitsbezogene 
Entwicklung der wichtigsten Steuererträge aufgezeigt. Mit den Steuererträgen alleine kann die allge-
meine Änderungsdynamik der Gemeindefinanzen nicht vollumfänglich dargelegt werden. Eine solche 
Analyse wäre sehr umfassend und wohl kaum zielführend. Vielmehr steht für die finanzielle Planung 
die Zukunft im Fokus, bei welcher die Gemeinde zahlreichen und oftmals unbekannten Einflüssen 
ausgesetzt ist. Die bedeutenden Einflüsse auf die Finanzplanung und die Prognoseannahmen (Be-
völkerungsentwicklung, Zuwachsraten für die Steuern etc.) sowie die Steuerertragslage werden jähr-
lich neu im Vorbericht zum Finanzplan kommentiert. Vergangenheitsbezogene Auswertungen können 
Aufschluss über die Entwicklung der letzten Jahre geben, können jedoch auch zu Fehleinschätzun-
gen für Wachstumstendenzen verleiten. Aus Sicht des Gemeinderats erfolgen in den Berichten zum 
Finanzplan, Budget und Jahresrechnung sowie Jahresbericht ausführliche Informationen über die 
finanziellen Gegebenheiten. Die vom Motionär gewünschten periodischen Auswertungen werden vom 
Gemeinderat als wenig aussagekräftiges Instrument eingestuft, bzw. der Gemeinderat erachtet das 
Datenmaterial für eine Diskussion auch künftig als nicht zielführend. 
 
 
Antrag Gemeinderat 
 
Die Motion Markus Wüest (SP) und Mitunterzeichnende betreffend «Bericht zur Entwicklung von 
Steuererträgen und Bevölkerung» wird erheblich erklärt und gleichzeitig als erledigt abgeschrieben. 
 
 
Beratung 
 
GGR-Präsidentin Esther Schwarz (SP): Das Eintreten ist vorgegeben. Die schriftliche Antwort des 
Gemeinderats liegt vor, der Motionär hat das Wort.  
 
Markus Wüest (SP): Ich bin angehalten worden, die Zeit, die ich letztes Mal überausgeschöpft habe, 
diesmal wieder einzuholen. Das fällt mir nicht schwer. Wir können den Anträgen des Gemeinderats 
zustimmen. Das Wichtigste, was ich heute sagen möchte ist, dass ich mich herzlich bedanken möch-
te, denn es ist nicht selbstverständlich, dass die Dringlichkeitserklärung eines Vorstosses inkl. Resul-
tat gleichzeitig präsentiert wird. Vielen Dank.  
 
Peter Nussbaum (SVP): Vorneweg eine kurze allgemeine Bemerkung. Bei dieser Motion haben wir 
uns in der Fraktion gefragt, ob es nicht eine einfache Anfrage auf der Verwaltung auch getan hätte, 
anstelle des gewählten aufwändigen Wegs über die Motion, an die Zahlen zu gelangen. Jetzt haben 
wir die vorliegenden Zahlen. Für zahlenaffine Personen wie mich war es interessant, diese zu studie-
ren. Das habe ich auch getan und bin zum Schluss gekommen, dass die Entwicklung der Steuerer-
träge der natürlichen Personen eher positiv ist und dass wir zum Glück nicht von grossen Einzelfir-
men abhängig sind.  
Aber wie der Gemeinderat in seiner Antwort schreibt: Für die Budgetierung resp. das Erstellen des 
Finanzplans bringen diese Zahlen eigentlich nicht sehr viel. Da geht es darum, in die Zukunft zu 
schauen. Hätte man das in der Vergangenheit nicht getan, würden wir uns wahrscheinlich erst seit 
letztem Jahr mit der Schulraumerweiterung beschäftigen, was definitiv zu spät gewesen wäre. 
Daher können wir der Antwort und dem Antrag des Gemeinderats folgen und die Motion als erheblich 
erklären und gleichzeitig abschreiben. 
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Ruth Kaufmann (GFL): Die GFL möchte sich herzlich bedanken für den Einblick und die interessan-
ten finanziellen Ausführungen, zurück bis ins Jahr 2002. Wir fanden das aufschlussreich. Eine Frage 
ist aufgetaucht, welche vielleicht einfach beantwortet werden kann: Wenn man die Beilagen des Ge-
meinderats anschaut, dann sieht man in den Beilagen eins und zwei die Anzahl Steuererklärungen, 
welche eingereicht worden sind, nämlich 6'200. Und wenn wir auf der Beilage fünf schauen, Anzahl 
natürliche Personen, die steuerpflichtig sind, dann sind das mehr, nämlich 6'439. Wir haben uns ge-
fragt, warum ein Unterschied in den Zahlen besteht. Hat das z. B. zu tun mit den Quellenbesteuerten 
Personen oder womit? Im Übrigen würden wir dem Antrag zustimmen.  
 
Gemeindepräsident Daniel Bichsel (SVP): Ich versuche die Frage von Ruth Kaufmann zu beant-
worten. Sie hat richtig festgestellt, die Anzahl Steuerpflichtige ist immer höher als die Anzahl einge-
reichte Steuererklärungen. Da hat es eben immer eine Anzahl an Steuererklärungen dabei, welche 
noch nicht eingereicht worden sind und diejenigen werden dann eingeschätzt. Ein weiterer Zusam-
menhang kann sein mit denjenigen, die minderjährig sind und in die Steuerpflicht fallen. Quellenbe-
steuerte sind nicht enthalten, diese sind separat und nicht bei den natürlichen Personen aufgeführt.  
 
GGR-Präsidentin Esther Schwarz (SP): Vielleicht möchte jemand getrennt abstimmen? Das ist 
nicht der Fall.  
 
 
Beschluss (einstimmig) 
Die Motion Markus Wüest (SP) und Mitunterzeichnende betreffend «Bericht zur Entwicklung von 
Steuererträgen und Bevölkerung» wird erheblich erklärt und gleichzeitig als erledigt abgeschrieben. 
 
 
 
 


